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Betreff:  
Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2012 einschließlich Gesamtänderungsliste 
 

 

1 

 
Ergebnis- und/oder zahlungsrelevante 
Auswirkungen? 

 

 

 
nein X 

 
ja 

 
 

 
Im Haushaltsplan vorgesehen?  

 

 
nein  

 

 
ja, im Hpl., Produktgruppe  

 
Im Wirtschaftsplan vorgesehen? 

 
  

nein  
 
ja, im Wi-Plan  

 
2 

 
Die Leistungen sind 

 
3 

 
Rechtsgrundlage/Ausschussbeschluss: 

 
 

 
 

 
freiwillig 

 

 
 

 
durch Gesetz/Verordnung pp. 

 
 

 
durch Ausschussbeschluss des LWL 

4 
 
Investitionskosten/einmalige Auszahlungen: 

 
5 

 
Jährliche ergebnisrelevante Folgekosten: 

 
6 

 
Hinweise 

 
Insgesamt:             

 
EUR 

 
Insgesamt:  

 
EUR 

 

 
Beteiligung Dritter:  

 
EUR 

 
Beteiligung Dritter: 

 
EUR 

 
Belastung LWL:     

 
EUR 

 
Belastung LWL:  

 
EUR 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der am 24.11.2011 vom Kämmerer des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe aufgestellte und 
vom Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen einschließlich der sich aus den 
beiliegenden Übersichten ergebenden Änderungen wird beschlossen. 
 
Damit ist der als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2012 beschlossen. Der Hebesatz 
zur Landschaftsumlage wird auf 16,1 % festgesetzt. 
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Begründung: 
 
In der Sitzung des Landschaftsausschusses am 24.02.2012 sind zum Tagesordnungspunkt 
"Haushaltsberatung 2012" folgende Beratungsunterlagen behandelt worden: 
 
• Vorlage 13/0852:  Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und 
   Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 einschl. Gesamtänderungsliste 
• Antrag   13/0880:   Antrag der CDU-Fraktion zur Festsetzung der Landschaftsumlage  
• Antrag   13/0904:   Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
              und FDP/FW zur Festsetzung der Landschaftsumlage 
•   Antrag der Fraktion DIE LINKE: Erhöhung der Landschaftsumlage 
 
 
Der eingebrachte Antrag der CDU-Fraktion (Antrag 13/0880) sieht vor, den Hebesatz zur 
Landschaftsumlage auf 16,0 %-Punkte festzusetzen.  
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE (ohne Drucksachen-Nr.) sieht vor, den Hebesatz zur 
Landschaftsumlage von 15,7 % auf 16,3 % zu erhöhen. 
 
Der Antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP/FW umfasst den 
Beschlussantrag, den Hebesatz zur Landschaftsumlage auf 16,1 %-Punkte festzusetzen. 
 
Mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP/FW sowie 
Gegenstimmen von CDU und DIE LINKE wurde der Landschaftsversammlung mehrheitlich 
empfohlen, den Hebesatz zur Landschaftsumlage auf 16,1 % festzusetzen. 
 
Die Verwaltung wurde gebeten, für die Sitzung der Landschaftsversammlung am 01.03.2012 
einen Nachtrag 13/0852/1 auf der Basis des Beratungsergebnisses im 
Landschaftsausschuss zu erstellen (Hebesatzanpassung; Kürzung der institutionellen 
Förderungen an den Landesverband Lippe - Vorlage 13/0838/1). 
 
Der Ergebnisplan 2012 schließt mit einem haushaltswirtschaftlichen Defizit in Höhe von rd. 
21,3 Mio. EUR ab. In dieser Höhe ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
notwendig. 
 
Die folgenden Übersichten und Anlagen wurden entsprechend angepasst. 
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In der 6. Sitzung der 13. Landschaftsversammlung am 24.11.2011 ist der vom Kämmerer 
aufgestellte und vom Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bestätigte Entwurf 
der Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen dem Landschaftsausschuss und 
den jeweils zuständigen Fachausschüssen zur Einzelberatung überwiesen worden (Vorlage 
13/0759). Die aus den Haushaltsberatungen resultierenden Änderungen sowie die darüber 
hinaus verwaltungsseitig vorgeschlagenen Änderungen sind in der Anlage 2 zu dieser 
Vorlage im Einzelnen dargestellt und ergeben nachfolgendes Gesamtergebnis (in Klammern 
sind die Entwurfszahlen dargestellt): 
 

 
Gesamtergebnis 2012      
Ergebnisplan 2012  EUR Finanzplan 2012 EUR 
 Erträge 
(lt. Entwurf) 

2.642.419.362 
(2.575.366.349) 

Einzahlungen 
(lt. Entwurf) 

2.620.673.418 
(2.554.036.630) 

 
Aufwendungen 
(lt. Entwurf) 

 
2.663.698.362 

(2.575.366.349) 

  
Auszahlungen 
(lt. Entwurf) 

 
2.648.479.502 

 (2.560.188.489) 
Ordentliches 
Ergebnis  
(lt. Entwurf) 

 
- 21.279.000 

(0) 

Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  
(lt. Entwurf) 

 
- 27.806.084         
(- 6.151.859) 

   Einzahlungen aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 
davon: 
Kreditaufnahmen für 
Investitionstätigkeit 
(lt. Entwurf) 

 
 

72.777.564 
(72.341.339) 

 
 

12.206.600 
(12.186.600) 

      
Auszahlungen aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 
davon: 
ordentliche Tilgung 
(lt. Entwurf) 
davon: 
Sondertilgung 
(lt. Entwurf) 

 
 
 

55.280.479 
(55.220.479) 

 
12.969.100 

(12.969.100) 
 

13.800.000 
(13.800.000) 

  
  

  Saldo aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 

 
 

17.497.085 
(17.120.860) 

  
  

   
Änderung  
Finanzmittelbestand  
(lt. Entwurf) 

 
 

- 10.308.999 
(+ 10.969.001) 
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1. Ergebnis- und Finanzplan 
 
Unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage 2 ergebenden Änderungen übersteigt der  
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 2.663.698.362 EUR 
den Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von  2.642.419.362 EUR 
um 
ein haushaltswirtschaftliches Defizit in Höhe von 21.279.000 EUR 
 
Der Hebesatz zur Landschaftsumlage wird für das Jahr 2012 auf 16,1% festgesetzt. 
 
Unter Berücksichtigung der sich nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes noch 
ergebenden Änderungen hat die Verwaltung der Landschaftsversammlung die Festsetzung 
des Hebesatzes auf 16,3 % (Entwurf: 16,5 %) vorgeschlagen (Vorlage 13/0852). Maßgeblich 
hierfür waren die Verbesserungen aus dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 
2012 (GFG) sowie die hierauf basierende 1. Modellrechnung des IT.NRW. 
 
Der Verwaltungsvorschlag (Vorlage 13/0852) sah wie der eingebrachte Entwurf des 
Ergebnisplans 2012 einen ausgeglichenen Haushalt vor. 
 
Durch die Beschlussempfehlung des Landschaftsausschusses am 24.02.2012, den 
Hebesatz auf 16,1 % festzusetzen, ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 
Höhe von rd. 21,3 Mio. EUR erforderlich. Der Haushaltsplan 2012 gilt somit gemäß § 75 
Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als fiktiv ausgeglichen. 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bedeutet, dass der LWL seine Liquidität nur 
durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten oder durch die Inanspruchnahme von sonstigen 
zu verzinsenden Fremdmitteln im Rahmen des LWL-Liquiditätsverbundes (Cashpooling) 
sicherstellen kann. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen dürfen Umlageverbände über 
die Umlage keine planmäßigen Überschüsse erwirtschaften, mit dem Resultat, dass 
aufgebaute Liquiditätskredite nur durch zufällig aus der Bewirtschaftung heraus erreichte 
positive Jahresabschlüsse abbaubar sind (siehe dazu auch die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Düsseldorf zum Rechtsstreit der Stadt Remscheid gegen den 
Landschaftsverband Rheinland). 
 
Innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 2013 – 2015 ist damit 
eine Rückzahlung der Liquiditätskredite nicht kalkulierbar. Letztlich werden somit 
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit über mittel- bis langfristige 
Kreditverpflichtungen finanziert, die vom Grunde nur für Investitionsmaßnahmen zulässig 
sind. 
 
Die Festsetzung des Umlagehebesatzes auf 16,1 % sowie die weiteren in der Anlage 2 
dargestellten Veränderungen führen im Ergebnisplan gegenüber dem ausgeglichenen 
Haushaltsplanentwurf zu einem haushaltswirtschaftlichen Defizit in Höhe von 21.279.000 
EUR. 
 
Aufgrund der Änderungen im Ergebnisplan wird im Finanzplan der Saldo aus Ein- und 
Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -27.806.084 EUR neu festgesetzt. 
Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Verschlechterung um rd. 21,6 Mio. 
EUR und eine Verschlechterung gegenüber der Vorlage 13/0852 von rd. 21,3 Mio. EUR. 
 
Die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 
führen in diesem Bereich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf zu einer Verbesserung des 
Saldos um 376.225 EUR auf 17.497.085 EUR. 
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Somit ergibt sich eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan 2012 um 
10.308.999 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine 
Verschlechterung von rd. 21,3 Mio. 
 
Bei dem dargestellten um rd. 10,3 Mio. EUR reduzierten Finanzmittelbestand ist zu 
berücksichtigen, dass der im Finanzplan zweckgebunden erwirtschaftete 
Einzahlungsüberschuss im Bereich des „Treuhandvermögens“ (insbesondere 
Ausgleichsabgabe) von rd. 0,6 Mio. EUR für die laufende Verwaltungstätigkeit des LWL mit 
eingesetzt wird. Von daher ergibt sich eine tatsächliche Reduzierung des 
Finanzmittelbestandes um rd. 10,9 Mio. EUR. 
 
Die zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 
12.206.600 EUR (Entwurf = 12.186.600 EUR). 
 
Die ordentlichen Tilgungsleistungen bleiben mit einem Betrag von 12.969.100 EUR konstant.  
 
 
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2015 
 
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist auf der Grundlage der für den Entwurf des 
Haushaltsplanes 2012 empfohlenen Änderungen fortgeschrieben worden.  
 
Darüber hinaus erfordern die aktuellen Entwicklungen (u.a. Tarife) eine Anpassung der 
Planungsannahmen für den mittelfristigen Planungszeitraum 2013 - 2015 insbesondere im 
Sozialbereich. 
 
Diese Mehraufwendungen können nur durch die sich aus der 1. Modellrechnung zum GFG-
Entwurf 2012 im Bereich der Allgemeinen Deckungsmittel ergebenden Verbesserungen zum 
Haushaltsplanentwurf 2012 abgefedert werden. Diese wirken sich basiserhöhend auf die 
Folgejahre aus, so dass die Hebesätze im Vergleich zum Entwurf konstant gehalten werden 
können. 
 
Folgende Hebesätze sind im mittelfristigen Planungszeitraum 2013 - 2015 angesetzt: 
 

• 2013 = 16,2 % 
• 2014 = 16,2 % 
• 2015 = 16,4 % 

 
Die Festsetzung der Hebesätze zur Landschaftsumlage bleibt den jährlichen Beschlüssen 
der Landschaftsversammlung im Rahmen der Verabschiedung der jeweiligen 
Haushaltssatzungen vorbehalten. 
 
 
3. Weitere Veränderungen 
 
Durch die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich im Haushaltsplan 2012 zwangsläufig 
Änderungen in den auf Produktbereichs- und auf Dezernatsebene zusammengefassten 
Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Darüber hinaus sind auf der Grundlage der 
beschriebenen Änderungsvorschläge Anpassungen der Erläuterungen und weitere 
Folgeänderungen erforderlich. 
 
Diese in den beigefügten Anlagen nicht beschriebenen Anpassungen werden ohne 
Veränderungen der Ergebnisse des Haushaltsplans von der Verwaltung vorgenommen. 
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4. Änderungen der Wirtschaftsplanentwürfe  
 
Zu den Wirtschaftsplänen 2012 und den Ergebnis- und Finanzplänen 2011 - 2015 für  
 
• die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-

Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen,  
• das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und 

das LWL-Jugendheim Tecklenburg, 
• den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
 
wird auf die gesonderte Beratung und Beschlussfassung zu den Vorlagen 13/0798, 13/0793 
und 13/0790 verwiesen. 
 
 
5. Stellenplan 
 
Zum Stellenplan 2012 haben sich gegenüber dem Entwurf keine Änderungen ergeben. 

 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für 

das Haushaltsjahr 2012  
 
Anlage 2: Übersicht über Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2012 
 
Anlage 3: Ergebnisplan und Finanzplan 2012 für den LWL  
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